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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung 
 
Stadtbetrieb 209 - Sport- und Bäderamt 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Maik Weiß 
+49 202 563 4869 
 
maik.weiss@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

08.04.2021 
 
VO/0503/21 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

20.05.2021 BV Uellendahl-Katernberg Entgegennahme o. B. 
26.05.2021 Sportausschuss Entscheidung 
 

Gewährung eines Zuschusses an den Elberfelder Tennis Club e. V. zur Instandsetzung der 
Tennisanlage 

 
Grund der Vorlage 
Rechtliches Erfordernis - § 41(Abs.2) GO und § 5 der Zuständigkeitsordnung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Dem Elberfelder Tennis Club e. V. wird für die Instandsetzung der Tennisanlage ein 
Zuschuss in Höhe von 17.500 € bewilligt. 
 

 
Einverständnisse 
Der Stadtkämmerer ist einverstanden. 
 
 
 
Unterschrift 
 
 
 
Nocke 
 
Begründung 
Der Elberfelder Tennis Club e. V. wurde 1981 gegründet, hat ca. 100 Mitglieder und betreibt 
Tennissport auf der vereinseigenen Anlage in der Funckstraße. 
 
Es werden insgesamt drei von den fünf Tennisplätzen sowie der Zugangsweg erneuert. Die 
Sanierung der fast 40 Jahre alten Tennisplätze ist notwendig, da sie Unebenheiten 
aufweisen, die obere Schicht verdichtet ist und die Tennisplätze nach starkem Niederschlag 
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über Stunden nicht mehr bespielbar sind. Der Zugangsweg ist ebenfalls in die Jahre 
gekommen und stellt durch die Unebenheiten, sowie brüchiges Plattenmetarial ein 
Sicherheitsrisiko dar. 
 
 
Aufgrund dessen hält das Sport und Bäderamt einen Zuschuss in Höhe von 17.500 €       
(ca. 16 %) für angemessen. 
 

 
Kosten und Finanzierung 
Der Verein hat bestätigt, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Die Gesamtkosten 
betragen ca. 108.000 €. Das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ unterstützt die 
Maßnahme mit ca. 48.000 €. Dementsprechend liegt der Eigenanteil insgesamt bei ca.  
42.500 €.  
  
Die Zuschussmittel von 17.500 € stehen im Haushalt 2020/21 bei dem Produkt 
Sportförderung (4202), Zuschüsse an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen, zur 
Verfügung. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale. 
 
Zeitplan 
Aufgrund der temporären Notwendigkeit wurde eine Genehmigung zum vorzeitigen Beginn 
der Baumaßnahme bereits erteilt.  
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